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Zl.: 004-1-GR/004/2024 - 16. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 03.10.2024 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Vizebürgermeister 

Herr Renè Wöckinger (bis 21:00) SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Frau Sabine Ringler SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP Frau Alice Brandstetter SPÖ 

Herr Josef Aichinger ÖVP Herr Ing. Anton Puchner SPÖ 

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP Herr Thomas Hametner SPÖ 

Herr Markus Krieger ÖVP Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Klaus Gierlinger ÖVP Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ 

Herr Anton Winkler ÖVP Herr Mario Mayrwöger SPÖ 

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Frau Maria Haratani (bis 21:30) ÖVP Vertretung für Herrn Ing. Klaus Samhaber 

Frau Elisabeth Wiener SPÖ Vertretung für Herrn Herbert Puchner 

Herr Karl Barnreiter BUNT Vertretung für Herrn Anton Kapplmüller 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP  

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Herbert Puchner SPÖ  

Herr Anton Kapplmüller BUNT  

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Lehner Gerhard 

 

Anzahl Zuhörer: 5 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 23.09.2024 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 04.07.2024 am 09.07.2024 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Ringler Sabine ÖVP: Krieger Markus BUNT: Barnreiter Karl 

  

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

 

Der Tagesordnungspunkt 7 wird von der Tagesordnung genommen. 

Die Tagesordnungspunkte 10, 11 und 12 werden vorgezogen, weil Vzbgm. Wöckinger die Sitzung 

früher verlassen muss. Sie werden nach Pkt. 1 behandelt. 

 

Danach ersucht er die Gemeinderatsmitglieder sowie die Zuhörer sich von den Plätzen zu erheben, um 

eine Gedenkminute für den unerwartet verstorbenen Gemeindemitarbeiter Leopold Scheuchenpflug 

abzuhalten. 

 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
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Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

05.07.: Besprechung Kinderbetreuungskooperation in Katsdorf mit den Gemeinden Katsdorf, EWD, 
Alberndorf, Altenberg und Steyregg 

06.07.: Gemeinsamer Sommernachtsball von SPÖ, ÖVP, FF, MV, Union und Dorfverein Loibersdorf 
22.07.: Besprechung Ausfahrt PVN mit Land OÖ. (Straße, Brücke) Betreiber, Architekt usw. – Lösung 

wurde gefunden 
29.07.: Leader Vorstandssitzung in Kefermarkt 
01.08.: Vorbesprechung Verkehrskonzept Reitern 
01.08.: Besprechung zum Leaderprojekt „Soziale-Region Freistadt“ mit dem Büro Spes 
13.08.: Besprechung über die weitere Vorgangsweise bzgl. Adaptierung Steuerung Nahwärme mit 

allen angeschlossenen Objekteigentümern 
27.08.: Wasserrechtsverhandlung PVN Standort Unterweitersdorf – inzw. gibt es einen rechtskräfti-

gen Bescheid  
28.08.: Mit Schreiben vom 28.08.2024 wurde mitgeteilt, dass OÖ. Landesregierung in der Sitzung 

vom 26.08.2024 die VO über das Fahrverbot für Fahrzeuge über 5 to Gesamtgewicht aufge-
hoben hat. 

29.08.: Worshop KEM (= Klima- und Energiemodellregion) Einreichung in Lasberg vom EBF  
05.09.: Vermessung Zufahrt PVN Standort mit Geometer und Anrainer 
05.09.: Ehrungsfeier der FF in Freistadt im Salzhof 
09.09.: Kommissionierung des GFZP der Wildbach- und Lawinenverbauung in Hellmonsödt (Loibers-

dorfer Bach, Schlederbach) 
10.09.: Vorstandssitzung Leader in Freistadt 
13.09.: Eröffnung der neuen Ortsstelle in Pregarten 
16.09.: Prüfungsausschuss WV MFWV in Hellmonsödt 
16.09.: Bürgermeisterkonferenz in St. Oswald/Fr. 
18.09.: Übernahme des neuen FF Autos KRF-L (Kleinrüstfahrzeug-Logistik) 
21.09.: Pfarrgründungsfest der Pfarre Mühlviertel Mitte 
23.09.: Sozialforum in Pregarten 
23.09.: Info der WKO über den Kreuzungsumbau S10/B124/B125 
24.09.: SHV-Sitzung in Freistadt 
29.09.: NR-Wahl mit Dank an allen Beisitzern und den Gemeindebediensteten für die reibungslose 

Durchführung der Wahl 
30.09.: Planungsgespräch SMB / SHV in Freistadt 
01.10.: Unsere neue HP ist seit Dienstag, 1. Ok. 2024 online 
02.10.: Info des WV FWV Mühlviertel über Verkeimung in der Hochzone (Anlage 2) 
 
Die Niederschläge vor 2 Wochen haben bei uns Gott sei Dank geringe Schäden verursacht – 
jedoch Anlass zu „Reaktivierung“ des HW-Schutzprojektes aus dem Jahr 2008 
 

 

 

 

Zu 2.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfbericht vom 16.09.2024 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 16.09.2024 eine Prüfungsausschuss-Sitzung abgehalten, worüber der 

Bericht vorliegt. Dieser Bericht samt Verhandlungsschrift wurde den Fraktionen mit der Einladung zu 

dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Bgm. DI Matzinger hat den Prüfbericht am 17.09.2024 zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Prüfungsausschussobm. Engleitner bringt den Prüfbericht zur Kenntnis. 

GRE Barnreiter merkt an, dass bei der Nahwärme im VA 2024 ein Abgang vorgesehen ist und sei-

ner Meinung nach sollte der Nahwärmebetrieb ausgeglichen budgetiert werden. 

 

Beschluss: 

Der Prüfbericht vom 16.09.2024 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 3.  Adaptierung Tunnellöschfahrzeug RLF-T 2000 - Finanzierungsplan 

 
Sachverhalt: 

 
 

Mit Schreiben vom 23.08.2024 hat das Amt der Oö. Landesregierung die Fianzierung wir folgt 

genehmigt: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag, den Finanzierungsplan zu genehmigen. 

Er erwähnt noch, dass für die Gemeinde keine Kosten entstehen, aber die Abwicklung der Bedarfszu-

weisungsmittel muss über die Gemeinde erfolgen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 26.09.2024): 

• Genehmigung Finanzierungsplan 

 

Beschluss: 

Der Finanzierungsplan für die Adaptierung des Tunnellöschfahrzeuges RLF wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 4.  Umbau Haltestelle/Parkplatz Ortszentrum - Schlussvermessung und Auflassung 

öffentl. Gut 

 
 

Sachverhalt: 
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Veränderungen: 

Teilstück 4 -  7m²:  Abschreibung vom öffentlichen Gut (Wagnergasse) – Zuschreibung EZ 21 

(Brandstetter) 

Teilstück 3 – 9m² Zuschreibung zum öffentlichen Gut (Wagnergasse) von EZ 21 (Brandstetter) 

Teilstück 2 -  4m²:  Abschreibung vom öffentlichen Gut (Wagnergasse) – Zuschreibung EZ 237 

(B125) 

 

Entschädigungen für Einlöse lt. Vereinbarung vom 06.09.2022 (€ 150,00/m² + 

Wiederbeschaffungskosten: 

• EZ 21 (Brandstetter): 29m²  

• EZ 22 (Peraus): 33m² 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

GR Brandstetter merkt an, dass die Entschädigungszahlung an die Grundbesitzer noch immer nicht 

erfolgt ist. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung 

 (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 26.09.2024): 

• Genehmigung Vermessungsplan 

• Widmung/Auflassung öffentliches Gut für den Gemeingebrauch 

• Entschädigungszahlung lt. Vereinbarung 

 

Beschluss: 

Es wird folgendes beschlossen: 

- Genehmigung Vermessungsplan 

- Widmung/Auflassung öffentliches Gut für den Gemeingebrauch lt. Vermessungsplan 

- Entschädigungszahlung lt. Vereinbarung 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig (Vzbgm. Wöckinger nicht mehr anwesend) 
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Zu 5.  An der Mauth - Erstellung Bebauungsplan; Beschlussfassung 
 

Sachverhalt: 

Derzeit gibt es Überlegungen, das bestehende Bauland zw. der B125 und der bestehenden Bebauung 

zu aktivieren. 

Für den Bereich gibt es keinen Bebauungsplan – der Ortsplaner hat daher als Basis für die Erstellung 

eines Bebauungsplanes einen Masterplan wie folgt erstellt: 

 
 

Zwischenzeitig gab es Gespräche mit den Grundbesitzern bzw. einem Projektsentwickler. 

 

Folgende Punkte sind im Bebauungsplan zu klären: 

• Verkehrserschließung, 

• Kanal/Wasserversorgung  

• Oberflächenwässer 

• Bebauung 

 

Nunmehr liegt der Entwurf des Bebauungsplanes wie folgt vor: 
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Der Gemeindeat hat am 23.05.2024 die Einleitung des Verfahrens beschlossen. 

 

Mit Kundmachung bzz. Verständigung vom 04.06.2024 wurde das Stellungnahmeverfahren 

durchgeführt, wobei folgende eingelangt sind: 

 

10.06.2024 Linz Netz 
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28.06.2024 Netz OÖ – kein Einwand 

 

29.07.2024 Weinzinger Fritz 
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22.08.2024 – Amt der Oö. Landesregierung 
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Weitere Vorgangsweise: 

• Stellungnahmen bewerten bzw. (wenn notwendig) den Plan adaptieren 

• Öffentliche Auflage gem. § 33 (3) Oö. ROG 

• Beschlussfassung Gemeinderat 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

GV Ringler findet die visuelle Darstellung sehr gut, da kann man sich mehr vorstellen und dies sollte 

immer so erfolgen. 
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Es wird eingehend über die Höhe diskutiert und GRE Barnreiter stellt den Antrag, dass das Bau-

fenster A auch 3-geschossig errichtet werden soll (wie Baufenster C). Er versteht nicht, was uns als 

Gemeinde daran hindert, dass es 3-geschossig gebaut wird, wie es das Land Oö. vorschlägt. 

GR Hametner meint, dass die Situation bei der Bauausschuss-Sitzung vielleicht falsch verstanden 

wurde und Bgm. DI Matzinger meint dazu, dass er notiert habe, dass das Baufenster A wie das Bau-

fenster B errichtet werden soll. 

GRE Haratani ist auch der Meinung, dass es schon 4-geschossig verträgt. 

GR Mayrwöger stellt die Frage, was uns treibt, dass wir es unbedingt heute beschließen müssen. 

Daraufhin beantragt die SPÖ-Fraktion eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung zur Beratung. 

Nach 10 Minuten nimmt Bgm. DI Matzinger die Sitzung wieder auf und Obfrau DI Oitzl stellt den 

Antrag, dass auch von Nordwesten 3 m eingerückt werden soll. 

GRE Barnreiter wiederholt seinen Antrag, dass Objekt A auch 3-geschossig sein soll, wie es das 

Land Oö. auch empfiehlt. 

 

Abstimmung über Antrag von GRE Barnreiter: 

 

Abstimmungsergebnis:  

Mit Handzeichen: 1 Ja-Stimme (Barnreiter), 2 Stimmenthaltungen (Mayrwöger, Lukas), 15 Nein-

Stimmen) 

 

Danach lässt Bgm. DI Matzinger über den Hauptantrag abstimmen, wobei auch von Nordwesten 

3m eingerückt werden soll. 

 

Beschluss: 

Die Erstellung des Bebauungsplanes wird mit den Änderungen lt. Sachverhalt beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 16 Ja-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen (Barnreiter, Haratani) 

 

 

 

 

 

Zu 6.  Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6.13 und ÖEK-Änderung 3.1 (Primärver-

sorgungszentrum) - Genehmigung 
 

Sachverhalt: 

Im Bereich der B-125-Brücke und der Kleinen Gusen wird derzeit ein Bauprojekt für ein Primärver-

sorgungszentrum geplant. Im Zuge dieser Planung hat der Planungsausschuss die Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes hinsichtlich der Widmung als „Kerngebiet“. 

 

Der Gemeinderat hat daher am 14.12.2023 die Einleitung des Verfahrens hinsichtlich der Änderung 

des Flächenwidmungsplanes beschlossen. Festgehalten wird zu diesem Zeitpunkt bereits der Ent-

wurf der Änderungspläne samt Beilagen vorgelegen ist. 

 

Mit Kundmachung bzw. Verständigung vom 25.01.2024 wurde das Stellungnahmeverfahren (bis 

29.03.2024) durchgeführt.  

 

Folgende Stellungnahmen sind eingelaufen: 

31.01.2024 Linz Netz – kein Einwand 

06.02.2024 MGde. Neumarkt i.M. – kein Einwand 

06.02.2024 Netz Oö. – kein Einwand 

01.03.2024 Amt der Oö. Landesregierung Abt. Raumordnung 
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Die Beilagen liegten ebenfalls vollinhaltlich vor. 

 

Auf Basis dieser Stellungnahmen wurde daher eine Besprechung am 22.07.2024 mit folgendem 

Ergebnis durchgeführt: 
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Adaptierung Planung auf Grund des Besprechungsergebnisses: 

 
 

Den Betroffenen Grundanrainern wurde daher zu den geänderten Planungerlagen mit Schreiben vom 

31.07.2024 nochmals Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 30.08.2024 gegeyben.  

• Es wurden keine weiteren Stellungnahmen abgegeben. 

 

Umlegung öffentliches Gut: 

Mit der Änderung des Flächenwimdungaplanes kann auch das öffentliche Gut verlegt werden, sodass 

das Projekt „Primärversorgungszentrum“ realisiert werden kann. 

 

Lt. Einreichprojekt ist die Verlegung wie folgt erforderlich: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Während der Berichterstattung verlässt GRE Haratani die Sitzung (sie hat bereits bei Sitzungsbeginn 

bekannt gegeben, dass sie um 21:10 Uhr die Sitzung verlassen muss). 

Bgm. DI Matzinger erläutert noch einige Details zu diesem Punkt. 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (Antrag lt. Sitzung vom 26.09.2024): 

• Genehmigung Umwidmung (lt. vorliegenden, abgeänderten Plan) 

• Umlegung des öffentlichen Gutes lt. vorliegendem Plan 

 

Beschluss: 

Die Umwidmung (lt. vorliegenden, abgeänderten Plan) und die Umlegung des öffentlichen Gutes 

lt. vorliegendem Plan werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 7.  Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6.14 und ÖEK Nr. 3.2 (Schmiedweg) - Be-

schlussfassung 
 

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung genommen. 
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ÖE
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Änderungswunsch 

Zu 8.  Flächenwidmungsplan Nr. 6 - Einleitung Verfahren Änderungen Nr. 6.15 + 6.16 
 

Sachverhalt: 

• Patrick Katzmayr – M.Schönerer-Weg (Grundstück 198/7) – Änderung SP9 (Grünzug) wegen 

Wohnhauserweiterung 

Antrag vom 11.06.2024 – Änderung Nr. 6.15 

Aufschließung: keine Maßnahmen erforderlich 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Martin Preslmayr – Reitern/Salzhüterweg (Grundstück 562/2) – Schaffung eines Baugrundstücks 

für ein Einfamilienhaus (Tochter) 

Antrag vom 24.05.2024 – Änderung Nr. 6.16 

Aufschließung:  Straße/Wasser/Kanal – Erweiterung ab Salzhüterweg erforderlich 

Gesamtkonzept: Erschließungskonzept über gesamte Fläche zw. Reitern und Salzhüterweg liegt 

vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag, 

für die beiden Flächenwidmungsplan-Änderungen das Verfahren einzuleiten. 

Keine Wortmeldungen. 
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Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 26.09.2024): 

• Einleitung Verfahren lt. vorliegender Unterlagen des Ortsplaner DI. Mandl vom 03.10.2024 

 

Beschluss: 

Die Einleitung des Verfahrens wird für folgende Flächenwidmungsplan-Änderungen beschlos-

sen: 

- Änderung Nr. 6.15 (Patrick Katzmayr) 

- Änderung Nr. 6.16 (Martin Preslmayr) 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 9.  Straßenbenennung "Gusental-Sonnbergergründe" 
 

Sachverhalt: 

Im Bereich der Gusentalstraße werden die „Sonnberger-Gründe“ durch eine neue Siedlungsstraße 

erschlossen. 

 

 
 

Vorschlag für Straßenbenennung: Heckfeld 

     Sonnberg 

     Gusenblick 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts. Von den 3 Vorschlägen wird die Benennung 

„Sonnberg“ ausgeschieden. Über die 2 anderen Straßenbenennungen wird abgestimmt. 

 

Beschluss: 

Es wird die Straßenbenennung "Gusenblick" beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 16 Stimmen für die Straßenbenennung „Gusenblick“ 

          1 Stimme für die Straßenbenennung „Heckfeld“ (Brandstetter)  

 

 

 

 

 

 

Zu 10.  Kindergarten-Tarifordnung 2024/25 
 

Sachverhalt: 

Die Kindergarten-Tarifordnung liegt für das Jahr 2024/25 wie folgt vor: 
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Seite 34 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Vzbgm. Wöckinger berichtet im Sinne des Sachverhalts, er hebt die Änderungen speziell her-

vor und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 30.09.2024): 

• Genehmigung Tarifordnung 

 

Beschluss: 

Die Kindergarten-Tarifordnung 2024/25 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 11.  Sanierung Volksschule - Auftragsvergaben 
 

Sachverhalt: 

Das Architektenbüro TEAM M hat für folgende Gewerke Angebote eingeholt: 

 
Nächster Schritt: Vergabeverhandlung – Auftragsvergabe  

 

 

 
Nächster Schritt: Vergabeverhandlung – Auftragsvergabe  
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Nächster Schritt: Vergabeverhandlung – Auftragsvergabe  

 

 
Nächster Schritt: Vergabeverhandlung – Auftragsvergabe  
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Nächster Schritt: Auftragsvergabe – die Arbeiten müssen zum Teil (Verkleidung Heizleitungen) in 

den Herbstferien erfolgen. Vor Auftragserteilung erfolgt noch eine Vergabeverhandlung. 

 

 

Aktueller Kostenvergleich Kostenschätzung – Aufträge: 

Genehmigter Finanzierungsrahmen:  € 702.200,00 inkl. MwSt. 

Kosten lt. Ausschreibungen:   € 605.150,00 inkl. MwSt. 

 

Offen: zusätzliche Maßnehmen E-Installation, Außengestaltung, Baumeister (Entfernung Fenstersturz 

für Sonnenschutz) 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Vzbgm. Wöckinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag auf Auftrags-

vergabe der Tischlerarbeiten lt. Beschlussvorschlag. 

Bgm. DI Matzinger erklärt, dass mehrere Gewerke ausgeschrieben wurden, diese werden noch nach-

verhandelt. Jetzt geht es nur um die Vergabe der Tischlerarbeiten, die nach erfolgten Vergabeverhand-

lungen an den Best/Billigstbieter erfolgen soll. 

 

Beschlussvorschlag des  Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 30.09.2024): 

• Auftragsvergabe Tischlerarbeiten nach Vergabeverhandlung an Best/Billigstbieter, Fa. Füreder 

GmbH 

 

Beschluss: 

Der Auftrag für die Tischlerarbeiten wird nach Vergabeverhandlungen an den 

Best/Billigstbieter Fa. Füreder GmbH erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 12.  Kinderbetreuung - Grundsatzbeschluss über Kooperation in der Region Gusental 

 
Sachverhalt: 

Auf Verwaltungsebene werden aktuell Überlegungen hinsichtlich einer noch engeren Zusammenarbeit 

der Gemeinden im Gusental im Bereich der Kinderbetreuung angestellt. Mit einer möglichen Koope-

ration im Bereich der Kinderbetreuung kann der engen Verflechtung der Gemeinden in der Region 

Rechnung getragen und ein noch breiteres Spektrum an möglichen Kinderbildungs- und -

betreuungsplätzen angeboten werden. 

  

Der Nutzen für die Eltern durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie infolge des größe-

ren Angebotes aber auch adäquate Arbeits- und damit Betreuungsbedingungen stehen dabei im Vor-

dergrund. Die Gemeinden würden auch auf Veränderungen in der demographischen Entwicklung 

durch das insgesamt größere gemeinsame Angebot besser reagieren können. Es geht nicht um Einspa-

rungen, sondern um gemeinsame Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der flächendecken-

den Kinderbetreuung in der Region. 

Eine Kooperation im Bereich der Kinderbetreuung stellt weiters ein positives Signal hinsichtlich Ge-

meindezusammenarbeit in der Außenwirkung dar. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Vzbgm. Wöckinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschluss-

vorschlag. 

Bgm. DI Matzinger erläutert die Probleme bei der Kinderbetreuung näher. 

GV Ringler findet dieses Thema sehr wichtig und meint, dass wir uns auf Kinderbildung und nicht 

Kinderbetreuung verständigen sollten. 

GRE Barnreiter betont, dass es ihm gefällt, dass das Kind im Mittelpunkt stehen soll und nicht die 

BetreuerInnen. 

 

Beschlussvorschlag des  Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 30.09.2024): 

• Vorbehaltlich einer gleichlautenden Beschlussfassung des Gemeinderates in Alberndorf, Katsdorf, 

Steyregg, Unterweitersdorf und Engerwitzdorf möge sich der Gemeinderat der Gemein-

de Unterweitersdorf grundsätzlich dafür aussprechen, mit den angeführten Gemeinden eine Ko-

operation im Bereich der Kinderbildungs- und betreuung auszuarbeiten. 

Ein definitiver Beschluss über eine Kooperation wird erst mit der Annahme einer Vereinbarung 

gefasst. 

 

Beschluss: 

Ein Grundsatzbeschluss über eine Kooperation bei der Kinderbetreuung in der Region Gusen-

tal wird gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 



Seite 39 

Zu 13.  Kanal - Erstellung eines Zustandsberichts der Zone A - Aufträge 
 

Sachverhalt: 
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Auftragserteilung für die Durchführung der Arbeiten: 

Am 23.09.2024 fand die Anbotöffnung mit folgendem Ergebnis statt: 

 
 

Vergabevorschlag: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschluss-

vorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für örtliche Umweltfragen und Klimabündnisangelegenhei-

ten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 30.09.2024): 

• Auftragserteilung lt. Sachverhalt an das Büro Eitler & Partner 

• Auftragserteilung für Arbeiten lt. Vergabevorschlag an Fa. Zaussinger 

 

Beschluss: 

Die Aufträge werden an das Büro Eitler & Partner und an die Fa. Zaussinger erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 14.  Allfälliges 
 

GV DI Oitzl spricht einen Dank an die Gemeinde wegen der schnellen Info bezüglich Trinkwasser-

problematik aus. 

Bgm. DI Matzinger u. Gde.Sekr. Matzinger weisen noch auf die neue Homepage und die Möglich-

keit, die Gem2GoApp am Handy zu installieren, hin. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 04.07.2024 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 21:35 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h 

Lehner Gerhard e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 12.12.2024 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 12.12.2024 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Matzinger Johannes e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Ringler Sabine e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Samhaber Klaus e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Barnreiter Karl e.h. 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/004/2024  

 

Öffentliche Fragestunde 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 03.10.2024 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Bürgermeister DI Matzinger eröffnet um 19:15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 5 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Lamplmair Manfred als Vertreter der Bürgerinitiative Reitern hat dem Bürgermeister im Vorfeld seine 

Anfragen schriftlich geschickt, welche vom Bürgermeister in der Fragestunde wie folgt beantwortet 

wurden: 

 

Wann werden die Vorschläge der Firma komobile präsentiert, die zur Verkehrsberuhigung 
für die Bewohner und Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, vor allem Schul-
kinder, beitragen sollen? 
 
Am 21. November 2024 um 19:00 wurde ein Termin vereinbart. Verkehrsmessungen wurden 
im September seitens komobile durchgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse und Einarbei-
tung erfolgt Anfang November, da die Mitarbeiterin des Büros im Krankenstand ist. 
 
 
Warum werden am Siedlungsweg Reitern keine Radargeräte aufgestellt bzw. was spricht 
gegen den Einsatz von Radargeräten? 
 
Mit der letzten Novellierung der StVO (ab 1. Juli) ist es grundsätzlich auch für Gemeinden 
ohne eigenem Wachkörper möglich, eigene Radargeräte aufzustellen; jedoch nur auf Basis 
eines Bescheides. D.h. ein Gutachten muss die Notwendigkeit bestätigen und alle anderen 
v.a. baulichen Möglichkeiten (Fahrbahnverengung, Temposchwellen usw.) müssen ausge-
schöpft oder technisch nicht machbar sein. 
Ich gehe davon aus, dass im beauftragten Verkehrskonzept Maßnahmen vorgeschlagen 
werden, deren Umsetzungen dann zu diskutieren sein wird. 
 
 
Die BIR hat vor einiger Zeit um Auffrischung der 30er-Bodenmarkierungen ersucht. Warum 
wird das nicht gemacht? Hinweis: In anderen Gemeinden erfolgt das auf einfachere Art mit 
nur weißer Farbe (siehe Beispielfoto). 
 
Der Auftrag zur Erneuerung von Markierungen wurden letzten Donnerstag im GV vergeben. 
Markierung nur mit weißer Farbe werden auch vom Bauhof durchgeführt. 
 
30er-Verkehrszeichen bei der Pointner-Wohnanlage fällt nicht auf, da es zu hoch montiert 
ist. Vorschlag: Versetzung zum Steher *), wo die 5 to Gewichtsbeschränkung montiert war. 
 



Seite 46 

Da auch das Straßenstück zw. der Bundesstraße und der Kreuzung Alte Bahn/Reitern in die 
30er Zone fällt, muss die Tafel am Beginn angebracht sein. Ob die Montage einer Änderung 
bedarf, muss man sich vor Ort anschauen. 
 
 
Am 07.03.2024 hat die BIR die Gemeinde ersucht, dass Reitern wieder eine eigene Ortstafel 
bekommt, so wie andere Ortschaften in der Gemeinde. Warum wird das Begehren der Be-
wohner nicht erfüllt? 
 
Wieder? Eine eigene Ortstafel ist uns nicht bekannt. In der Verordnung der BH Freistadt aus 
dem Jahr 2000 wurden die Ortsgebiete, wie sie derzeit vorliegen, festgelegt.  
Sollte das geändert werden, müssen etliche Fragen geklärt werden:  
Wo beginnt „Reitern“?  
Bei der Bundesstraße? Zählt dann die Püchlstraße und die Alte Bahn auch zu Reitern?  
Oder bei der Kreuzung Reitern/Alte Bahn? Die Objekte davor haben aber die Straßenbe-
zeichnung „Reitern“. 
Es müssten überall „Ortsanfang-“ und „Ortsendetafeln“ aufgestellt werden: in der Püchlstra-
ße, bei der Alte Bahn und am Tiefenbachweg. 
Ortstafeln haben nichts mit der erlaubten Geschwindigkeit zu tun, sondern nur Ortsgebiete 
bzw. eine verordnete Geschwindigkeitszone. 
Wenn man das weiterverfolgen will, müsste das mit der BH durchgegangen werden. 
Zusatztafeln mit der Aufschrift „Reitern“ sollten kein Problem sein. 
 
Laut Info des Bürgermeisters wurde im September 2024 von der Verkehrsabteilung des 
Landes OÖ wieder eine Verkehrserhebung durchgeführt. Gibt es schon die Ergebnisse? Die 
BIR ersucht um Übermittlung der Statistik. Bitte auch um Übersendung der Statistik der ge-
meindeeigenen Zählung für den Zeitraum vom 04.06.2024 bis Ende September 2024. 
 
Das ist ein Missverständnis; Ich habe von den Messungen der komobile gesprochen.  
Die Daten unserer Messungen werden übermittelt, sobald sie ausgelesen und aufbereitet 
sind.  
 
Bei Fahrbahnverschmutzung nach starkem Regen und Ernteeinsatz ist die Straßenreinigung 
teilweise unbefriedigend! Durch die zuletzt erfolgte Trockenreinigung wurde der Schmutz nur 
großflächig verteilt. Ersucht wird künftig in solchen Fällen um Nassreinigung! 
 
Grundsätzlich muss der Verursacher von Verschmutzungen die Fahrbahn reinigen. Was bei 
Baufirmen inzwischen selbstverständlich ist, muss in der Landwirtschaft des Öfteren noch 
diskutiert werden. Bei Erntearbeit und Regenwetter lässt sich eine Verschmutzung nicht 
vermeiden, was aber nicht von der Reinigungsverpflichtung nach der Beendigung entbindet. 
Trocken- oder Nassreinigung wird man sich je nach Gegebenheit anschauen. 
 

 

 

 

Ende:  19:30 Uhr 


